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An den 
Herrn Präsidenten 
des Nationalrates 
Anton Ben y a 

Parlament 
1010 ~.J i e n 

1001 fAB 

1981 -04- 2 Iv 
zu -1033/J 

Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abge­
ordneten zum Nationalrat Ingo Murer und Genossen, Nr. 1033/J, be­
treffend österreichische Bundesforste - Jagdverpachtungen, beehre 

ich mich wie folgt zu beantworten: 

ad 1: 

Vorerst ist zu bemerken, daß die österreichischen Bundesforste 

auf Grund des Bundesgesetzes vom 17.11.1977, BGB1. Nr. 610/77, zu 
einer Betriebsführung nach wirtschaftlichen Grunds~tzen verpflich­
tet sinn. Dies ~st auch bei der Verpachtung von Jagdrevieren zu 

beachten. 

Im Sinne der im Jahre 1979 im Einvernehmen mit dem Bundesministe­
rium für finanzen erstellten Richtlinien erfolgt die Jagdverpach-
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tung grundsätzlich im Wege der Ausschreibung, also durch Einho­

lung von Anboten der Pachtinteressenten. Bei der Ausschreihung 

wird von den Bundesforsten der Betrag angegeben, den sie sich 

erwarten, wobei dieser Minaestpachtzins jeweils unter Bedacht­

nahme auf die für vergleichbare Jagden erzielten Pachterlöse 

festgesetzt wird. Die Höhe des dann tats3chlich zu entricht8n­

den Pachtzinses ergibt sich aus dem Ergebnis der Ausschreib~~~. 

Eine Erhöhung nach einem eir~l:eitlichen 0.'3.tZ erf-üc:t s;Y:lit :~i,' .t. 

In jenen Fällen, in welchen auf Grund besonderer Umst8.nde (zoB. 

Verzahnung von Revieren, Besch~ftigung eines Berufsjggers) 70n 

einer Ausschreibung abgesehe'J iJird, wird der .?achtzi!1s nach i:gß­

gabe der fUr vergleichbare Reviere erzielten Erlöse im Wege rler 

freien Vereinbarung festgelegt. 

Erzielte Pachtzinse: 

Jagdpachtzinse Mehreinnahmen prozentuelle Erhöhung 
zum Vorjahr 

1978 S 35,097.718,57 S 4,5800937,46 ~5 ~ 

1979 s 38,6760 1 71 ,61 S 3,579. 4 53,04 10 , 
v 

1980 S 52,5130019,98 S 13,836.848,37 :.6 I 
I) 

Leider muß gesagt werden, daß die Wildschäden am Waldbestand so­

wie die Ausgaben zu seiner Verringerung mit Sicherheit ein Viel­

faches der Pachtzinse ausmachen. 

ad 2: 

Die österreichischen Bundesforste verlangen anlgßlich der Ertei­

lung des ZuschlAges bzwo anläßlich der Jagdverpachtung keinen 

Staatsbürgerschaftsnachweis. An Hand der Zustelladressen ist fest­

zustellen, daß im Jahre 1979 111 Reviere im Ausmaß von ?44.~?4,96 

ha an Personen verpRchtet waren, die ihren ',vonnsitz im Ausl"H11 

hatten. Im Jahre 1980 hat sich dieser Pächterkreis auf 105 ~eviere 
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mit 217.399 ha verringert. 

Die Gesamtfläche der von den österreichischen Bundesforsten v~r­

pachteten Jagden betrug im Jahre 1979 71 7.588 ha (686 Reviere) 

und im Jahre 1980 702.467 ha (700 Reviere). 

Bei den Verpachtungen an Personen, die im Ausland ihren !tioh~­

sitz haben, handelt es sich in der Regel um größere Jagd~n ~it 
Berufs,j ägerverpflichtung. In den vorgenannten 105 Revi er<;>n; e ['­

den insgesamt 101 Berufsjäger beschäftigt, wobei deren Gehelter 

von den Pächtern zu tragen sind. 

\ 
1 '\ 

Der B:k:1 
I 

I 
\ I 

eJministler: \ \' 

(/ II 
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